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„Erste Betriebsstätte“: 

 Beschränkter Betriebsausgabenabzug für Fahrten  

zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

 

Ein Selbstständiger ermittelte seinen Gewinn nach den allge-
meinen Regeln des Einkommensteuergesetzes. Er hatte ein Bü-
ro mit Angestellten, von dem aus er sein Gewerbe betrieb. Das 
Büro galt gegenüber dem Finanzamt als seine Betriebsstätte. 
Für seinen betrieblichen Pkw, der zum Betriebsvermögen gehör-

te, hatte er kein Fahrtenbuch geführt. Deshalb wurde die sog. 
1%-Regelung angewendet, mit der die private Nutzung pau-
schal versteuert wird.  

Nach einer Betriebsprüfung hatte das Finanzamt die Steuerbe-
scheide geändert und die geltend gemachten Betriebsausgaben 
für den Pkw um pauschale Kosten für Fahrten zwischen Woh-
nung und Büro (0,03 % des Listenpreises je Entfernungskilome-
ter) gekürzt. Grundlage waren 220 Fahrten pro Jahr. Dagegen 
hatte sich der Kläger gewehrt. 

 

Der Bundesfinanzhof gab der Finanzbehörde und dem Finanzge-
richt recht (Az. III R 18/25).  

Die Betriebsausgaben für die Fahrten des Klägers zwischen sei-
ner Wohnung und seinem Büro in den Streitjahren 2015 bis 
2017 können nur beschränkt abgezogen werden, weil das Büro 
des Klägers eine Betriebsstätte darstellt. Eine Betriebsstätte im 
Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG ist der Ort, an dem oder 
von dem aus ein selbstständig Tätiger seine Leistung gegenüber 

den Kunden erbringt.  
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Der Begriff setzt eine ortsfeste, dauerhafte betriebliche Einrich-
tung voraus, die der Steuerpflichtige nicht nur gelegentlich, 
sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, das heißt fortdau-
ernd und immer wieder, zur Ausübung seiner beruflichen Tätig-
keit aufsucht.  

Diese bisherige normspezifische Auslegung des Begriffs "Be-
triebsstätte" durch den Bundesfinanzhof sei auch nach der Neu-
ordnung des steuerlichen Reisekostenrechts ab dem Veranla-
gungszeitraum 2014 durch das Gesetz zur Änderung und Ver-

einfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BStBl I 2013 S. 188) wei-
terhin maßgeblich. 
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